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mit ZustellnngSnrknnde znr Einzahlung der 
Strafe 0/20 Mk. und 5 Pfg. Steuer . . 0,40 „

8. Arten an Hauptamt zurück......................0,20 „
9. Strafbescheid wird rechtskräftig, I. Th. zahlt

riicht deßhalb gemahnt............................0,10 ,
10. Ober-Grenz-Controleur L. erhält Pfändungs­

befehl .....................................................  0,10 „
11. Zwangsvollst. fällt fruchtlos aus (Gebühren.) o,20 „
12. Hptamt erhält fruchtloses Protokoll . . . 0,10 „

2.80 Mk.
13. Amts. Gericht erhält Antrag auf Strafnmwandlnng 

nebst Akten.

14. Acten nach Strafnmwandlnng von 0,20 Mk. Strafe in 
1 Tag Haft zurück w. w. wegen Hinterziehung von 
5 Pfg-

In betreff der Strafhöhe führt die Anwendung der 
Strafparagraphen (^ 34 und 40) noch zu einer Jneonse- 
qnenz, denn währen c gen I. Tb. bei unterlassen er An­
meldung 0,20 Alk. (4 faches der mit 0,l>5 Alk. hinterzogenen 
Steuer als Strafe festgesetzt ist, betrügt die Strafe bei 
nur unrichtiger Anmeldung über oder unter O»"/,, Ord­
nungsstrafe nach K 4<> des Ges. nach demAcinimalsatz 1 Alk., 
(Z 27 des Strafgesetzbuchs f. d. d. R.j

Zoll- und SLeuertechnilches.
Der Bnndesrath hat in der Sitzung vom 27. Novem­

ber 189o — / 373 der Protokolle — beschlossen: der 
Ziffer 5 des ^ 15 der Aussührungsbestimmnngeu zum
Salzstenergesetz (Beschluß des Bnndesraths vom 5. Juni 
1888 ^ 407 der Protvlle) folgende Fassung zu geben:

5) Bon Soole oder Alntterlange, welche zu anderen 
Zwecken verabfolgt, wird, ist die Abgabe nach dem 
Gewichte zu erheben, sofern nicht von der obersten 
Landesfinanzbehörde gemäß 2 Absatz 2 des Ge­
setzes die steuerfreie Verabfolung zugelassen ist.

Der Bnndesrath hat in der Sitzung vom 11. Dezember 
1890 — Z 629 der Protokolle — über die zollfreie Ab­
tastung eiserner Fischnetzbügel zur Ausrüstung von Seeschiffen 
für Hochseefischerei beschlossen,

eiserne Fischnetzbügel in die Nachweisnng der zu den 
gewöhnlichen Schiffsntensilien zu rechnenden Jnventarien- 
stücke — Aul. L. zu den dlormativbestimmnngen für 
die Hafen-Regulative und zwar als Bootmanns- 
gnt unter Titel VII daselbst aufzunehmen und da­
durch das Verzeichnis; V I zum Schiffsbau-Regulativ 
vom 17. Juli 1889 zu ergänzen.

Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 
28. Oktober. 1890.

Wechselstempelmarken über Werthbetrüge vom 1,50, 2,50 
und 4,00 Mark, sowie gestempelte Wechselblankets über den 
Werthbetrag von 0.20 Mk. werden künftig nicht mehr de- 
bitirt werden.

Erlaß des Kgl. Pr. Finanz-Ministeriums.
ck ä Berlin, den 11. November 1890 111 13657. 

Euer Hochwohlgeboren Auffassung in dem Bericht vom 
7. v. Alts. trete ich dahin bei, daß die im Z 11 der Aus- 
führungsbestimmnngen zum Zncterstenergesetz und in Ziffer 
1. und 111 der Ansführuugsbestimmnngen zum Branntwein­
steuergesetz enthaltenen Vorschriften über die Sicherheitsleistung 
für Stenerkredit durch Verpfändung ländlicher oder städtischer 
Grundstücke auf Fabriketablissements keine Anwendung finden 
und daß demzufolge die Hauptämter nicht befugt sind, selbst- 
ständig Kredit gegen Verpfändung von Fabrikgrnndstücken zu 
gewähren, sondern in jedem einzelnen Falle die Genehmigung 
der Direktivbehörde einzuholen haben.

Zur Vermeidung von Verlusten bestimme ich, daß Hy­
potheken oder Grundschnlden auf Fabrikgrnndstücke als 
Kreditsicherheit nur insoweit anzunehmen find, als sie inner­
halb der ersten Hälfte der durch die Taxe einer zur Aufnahme 
von Taxen zuständigen Behörde oder einer öffentlichen 
Feuerversicherungsgesellschaft oder amtlich verpflichteter Sach­
verständiger zu ermittelnden dauernden Werths der Grund­
stücke zu stehen kommen. Als dauernder Werth ist derjenige

Werth anzusehen, welchen die Grundstücke auch im Falle der 
Einstellung des Fabrikbetriebs behalten. Läßt sich dieser 
Werth aus der Taxe nicht ersehen, oder giebt die Werths- 
ermittelnng sonst zu begründeten -Bedenken Veranlassung, so 
ist der Kredit zu versagen.

Erlaß desselben.
(1 <1 Berlin, den 12. November 1890 111 13638.

- In der Cirenlarverfügnug vom 11. August 1885 — 
111. 10314 — ist es unter Ziffer 5 als wünschenswerth be­
zeichnet, daß die Inhaber von Stenervergütnngsscheinen, wenn 
sie die Vergütung baar zu erheben oder einer Reichsbankan- 
stalt zur Gutschrift auf Girokonto zu überweisen beabsichti­
gen) dieScheine schon einige Tagevor der Fälligkeit dem mit der 
Einlösung beauftragten Hauptamte übergeben und zugleich 
die auf der Rückseite der Scheine bezw. der dazu gehörigen 
Verzeichnisse vorgedrnckten Quittungen so weit auszufüllen, 
daß am Zahlnngstage nur Datum und Unterschrift nachge­
holt zu werden brauchen. Es wird also angenommen, daß 
die Empfänger der Vergütung oder Bevollmächtigte derselben 
sich am Zahlnngstage bei dem Hanptamte persönlich Anzu­
finden haben, um gegen Vollziehung der Quittungen entweder 
den fälligen Betrag baar oder die zur Gutschrift desselben 
bei einer Reichsbankanstalt erforderliche Bescheinigung des 
Hauptamts in Empfang zu nehmen. Geschieht dies, so hat 
das Hauptamt keinen Anlaß, die Gutschrift bei der Reichs- 
bankanstalt seinerseits zu beantragen, da die Zahlungsem­
pfänger in der Lage find, den in ihrem Interesse liegenden 
Antrag ohne Zeitverlust selbst zu stellen.

Etwas Anderes ist es, wenn auswärtige Zahlungsem­
pfänger die Stenervergütnngsscheine abweichend von der 
Regel dem einlösenden Steneramte gleichvollständig qn i ttirt 
mit denn Ersuchen überreichen, den Betrag der Vergütung am 
Tage der Fälligkeit der Reichsbankanstalt am Orte zur Gut­
schrift auf Girokonto zu überweisen. Auf solche Ans- 
nahmefülle beziehen sich die Bestimmungen im Absatz 2 von 
Ziffer 5 der oben erwähnten Cirknlarverfügnng nicht: es 
kann daher, wenn nicht besondere Bedenken dagegen bestehen 
und sich am Sitze des Hauptamts eine Rcichsbankhanptstelle, 
eine ReichSbankftelle oder eine mit erweiterten Befugnissen 
ausgestattete Reichsbanknebenstelle befindet, dem Ersuchen ent­
sprochen werden. In solchen Fällen tritt das an die Reichs­
bankanstalt zu richtende bezügliche Schreiben an die Stelle 
der sonst dem Empfänger der Vergütung zu ertheilenden Be­
scheinigung. _________—

Branntweinsteuer.
Die Zeitschrift f. Spirit. Jnd. beantwortet nachstehende 

Frage richtig wie folgt:
Wegen Znmaifchnng von Melasse stellte ich bei dem


